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Entgeltordnung für die Benutzung des Freizeitbades der 

Samtgemeinde Grasleben 

 

Der Rat der Samtgemeinde Grasleben hat in seiner Sitzung am 02. September 2024 folgende 

Entgeltordnung beschlossen: 

 

A  Grundsatz 

Für die Benutzung des Freizeitbades der Samtgemeinde Grasleben werden Entgelte nach 

Maßgabe dieser Entgeltordnung erhoben. Die Benutzungsbedingungen ergeben sich aus der 

vom Samtgemeindebürgermeister erlassenen Haus- und Badeordnung. Die Besucherinnen 

und Besucher des Freizeitbades erkennen die Haus- und Badeordnung mit dem Erwerb der 

Eintrittskarte an. 

 

 

B  Entgelte 

Die Entgelte für die Benutzung des Freizeitbades betragen inklusive Mehrwertsteuer (in 

Euro): 

 normal ermäßigt 

Tageskarte 6,00 4,00 

Familientageskarte 15,00  

Kinderkarte für Kinder bis 3 Jahre 0,00  

90-min-Tarif 3,00  

Eltern-Kind-Jahreskarte 200,00  

 

Erworbene Eintrittskarten werden nicht zurückgenommen. 

Alle Eintrittskarten (ausgenommen die Eltern-Kind-Jahreskarte) sind saisonübergreifend gültig 

und übertragbar. 

 

Für den Kauf von Eintrittskarten können rabattierte Geldwertkarten erworben werden: 

Geldwert (Euro) 
 

Rabatt Preis (Euro) 

50,00 5 % 47,50 

100,00 10 % 90,00 

200,00 25 % 150,00 

 

Mit den Geldwertkarten können Eintrittskarten aller Tarife (ausgenommen die Eltern-Kind-

Jahreskarte) gekauft werden. Der entsprechende Eintrittspreis wird von der Geldwertkarte 

abgebucht. Die Geldwertkarten können beliebig oft aufgeladen werden. Eine Erstattung von 

vorhandenem Guthaben ist nicht möglich. 
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C  Erläuterungen 

Freier Eintritt wird folgenden Personen/Personengruppen gewährt: 

- Jugendgruppen fester Organisationen und Vereine der Samtgemeinde Grasleben mit 
Begleitung 

- Schulklassen der Grundschule Grasleben mit Begleitung 
- Kindergruppen der Kindergärten im Gebiet der Samtgemeinde Grasleben mit 

Begleitung 
- Inhaberinnen und Inhaber einer Ehrenamts- oder Jungendleiterkarte aus der 

Samtgemeinde Grasleben mit entsprechendem Nachweis 
- Mitglieder der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehren aus der Samtgemeinde 

Grasleben mit entsprechendem Nachweis 
- Gäste des Campingplatzes Mariental mit einer Aufenthaltsdauer von mindestens 

einer Woche, ausgenommen Dauercamper (einmaliger Eintritt mit Freikarte, 
ausgehändigt durch die Verwaltung) 

- Neu hinzugezogene Bewohnerinnen und Bewohner aus der Samtgemeinde 
Grasleben (einmaliger Eintritt mit Freikarte, ausgehändigt nach der Anmeldung im 
Einwohnermeldeamt) 
 

Ermäßigte Eintrittspreise gelten für folgende Personengruppen (nur mit Nachweis): 

- Kinder und Jugendliche von 3 Jahren bis 18 Jahren 
- Schülerinnen/Schüler und Studierende mit gültigem Schüler- bzw. 

Studierendenausweis 
- Menschen mit Behinderung mit gültigem Schwerbehindertenausweis; die 

Begleitperson hat freien Eintritt, wenn im Schwerbehindertenausweis das 
Merkzeichen Bl, H oder B vorhanden ist 

- Leistende Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges soziales Jahr, Freiwilliges 
ökologisches Jahr mit entsprechendem Nachweis 

- Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherungsleistungen mit 
entsprechendem Nachweis 

- Inhaberinnen und Inhaber einer Ehrenamtskarte des Landkreises Helmstedt, die 
ihren Wohnsitz außerhalb der Samtgemeinde Grasleben haben 

- Tagesgäste Campingplatz 
 

Familientageskarten 

- 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 18 Jahre 
- Jedes weitere Kind 2 Euro 

 

90-min-Tarif 

- Kann jederzeit innerhalb der Öffnungszeiten genutzt werden 
- Zunächst wird der Preis einer Tageskarte (normal oder ermäßigt) bezahlt 
- Nach Verlassen des Bades wird der Differenzbetrag zwischen 90-min-Tarif und 

Tageskarte erstattet 
 

Eltern-Kind-Jahreskarte 

- Für Kinder bis 7 Jahre mit geeigneter Begleitung 
- Die Begleitung hat freien Eintritt, Begleitperson kann wechseln 
- Die Jahreskarte wird als persönliche Karte mit Lichtbild ausgegeben 

 


